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SPD-Fraktion
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Vorlagen-Nr.:
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Betreff: Anfrage der SPD-Fraktion vom 29.01.2026
"Nutzungs- und Entgeltordnung der Bismarckhöhe"

Sehr geehrte Frau Lorentz,

1. Welche Nutzer- und Entgeltordnung gilt derzeit für die Bismarckhöhe?
Die Nutzung der Bismarckhöhe erfolgt auf Grundlage der geltenden Hausordnung 
sowie eines jeweils abzuschließenden Geschäftsraummietvertrages. Eine 
gesonderte, allgemein gefasste Nutzer- und Entgeltordnung besteht derzeit nicht. Die 
konkreten Regelungen werden im Rahmen der individuellen Vertragsgestaltung mit 
den jeweiligen Nutzern festgelegt.

2. Seit wann ist diese Ordnung in Kraft und gab es seitdem Änderungen oder 
Anpassungen?

Die genannten Regelungen werden seit Wiederaufnahme der externen Nutzung der 
Bismarckhöhe angewendet. Anpassungen erfolgen bedarfsbezogen im Rahmen der 
Vertragsgestaltung, insbesondere vor dem Hintergrund veränderter betrieblicher, 
technischer oder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

3. Welche Nutzungen sind auf Grundlage der geltenden Ordnung zulässig bzw. 
ausgeschlossen?

Die Bismarckhöhe kann für Veranstaltungen unterschiedlicher Art genutzt werden, 
sofern diese mit der Hausordnung sowie den besonderen baulichen und technischen 
Eigenschaften des Gebäudes vereinbar sind. Eine Nutzung ist nur nach vorheriger 
formloser Anfrage bei der Verwaltung möglich. Über die Zulässigkeit entscheidet die 
Verwaltung im Einzelfall.

4. Welche Entgelte werden für welche Nutzungsarten erhoben und auf welcher 
rechtlichen Grundlage beruhen diese?

Die Nutzung der Bismarckhöhe wurde bis einschließlich 2025 mit einer 
Tagespauschale in Höhe von 1.000,00 € netto berechnet. Ab dem Jahr 2026 beträgt 
die Tagespauschale 2.000,00 € netto. Diese Pauschale umfasst ausschließlich die 
Saalmiete. Sämtliche weitere Kosten – insbesondere für Reinigung, technische 
Betreuung oder zusätzliche Ausstattung – richten sich nach Art, Inhalt und Umfang 
der jeweiligen Veranstaltung und werden direkt zwischen dem Nutzer und den 
beauftragten Dienstleistungsunternehmen abgerechnet. Die Entgelte beruhen auf 
privatrechtlichen Vereinbarungen im Rahmen des Geschäftsraummietvertrages.



5. Inwiefern werden bei der Entgeltgestaltung soziale, gemeinnützige oder kulturelle 
Nutzungen berücksichtigt?

Die Verwaltung berücksichtigt bei der Entscheidung über Nutzungen stets auch 
soziale, gemeinnützige und kulturelle Aspekte, beispielsweise bei Vereinsnutzungen. 
Entsprechende Nutzungen können auf Antrag gefördert oder gesondert 
berücksichtigt werden.

6. Sieht die Verwaltung aktuell Änderungs- oder Überarbeitungsbedarf an der 
Nutzer- und Entgeltordnung? Falls ja, in welchen Punkten?

Aktuell besteht kein Überarbeitungsbedarf an den bestehenden Regelungen. Die 
Verwaltung prüft fortlaufend, ob Anpassungen erforderlich werden. Ergänzend ist 
darauf hinzuweisen, dass jeder Nutzer verpflichtet ist, eine 
Veranstalterhaftpflichtversicherung nachzuweisen sowie jeweils eigene Verträge mit 
dem Reinigungsunternehmen und dem technischen Dienstleister vorzulegen. 
Hintergrund hierfür sind die besonderen Anforderungen und Eigenschaften der 
Bismarckhöhe in den jeweiligen Gewerken.
Die gültige Hausordnung sowie ein Muster der vertraglichen Regelungen sind als 
Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Manuela Saß
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Fraktionsvorsitzende: Anika Lorentz | Jahnufer 26 | 14542 Werder (Havel)  
Mail: anika@lorentz-werder.de | Mobil: 0173-1713953 

 
An  
Frau Manuela Saß 
- Bürgermeisterin -  
Eisenbahnstraße 13/14 
14542 Werder (Havel)  
 

 
Werder (Havel), den 29.01.2026 

 
 
 

Anfrage zur Nutzer- und Entgeltordnung der Bismarckhöhe 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
im Namen der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Werder (Havel) bitte ich Sie um Auskunft zur 
aktuell geltenden Nutzer- und Entgeltordnung für die Bismarckhöhe. 
 
Die Bismarckhöhe ist ein wichtiger öffentlicher Ort mit hoher Bedeutung für Erholung, Tourismus und das 
gesellschaftliche Leben in unserer Stadt. Transparente, nachvollziehbare und sozial ausgewogene Regelungen 
zur Nutzung sowie zur Erhebung von Entgelten sind dabei aus Sicht unserer Fraktion von besonderer 
Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um Beantwortung folgender Punkte: 

1. Welche Nutzer- und Entgeltordnung gilt derzeit für die Bismarckhöhe? 
2. Seit wann ist diese Ordnung in Kraft und gab es seitdem Änderungen oder Anpassungen? 
3. Welche Nutzungen sind auf Grundlage der geltenden Ordnung zulässig bzw. ausgeschlossen? 
4. Welche Entgelte werden für welche Nutzungsarten erhoben und auf welcher rechtlichen Grundlage 

beruhen diese? 
5. Inwiefern werden bei der Entgeltgestaltung soziale, gemeinnützige oder kulturelle Nutzungen 

berücksichtigt? 
6. Sieht die Verwaltung aktuell Änderungs- oder Überarbeitungsbedarf an der Nutzer- und 

Entgeltordnung? Falls ja, in welchen Punkten? 

Zudem bitten wir um Zusendung der derzeit gültigen Nutzer- und Entgeltordnung der Bismarckhöhe sowie 
gegebenenfalls ergänzender Beschlüsse oder Verwaltungsvorlagen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Anika Lorentz  
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